
 

Amtliches
Mitteilungsblatt

 

Ausgabe Nr. 05/2004 
vom 2. August 2004 

 

Inhalt 
  

Errichtung eines Instituts für Mathematik im Fachbereich Mathema-
tik/Informatik der Universität Osnabrück 
(Beschluss des Präsidiums in der 29. Sitzung am 1. Juli 2004) 

133 

Ordnung des Instituts für Mathematik im Fachbereich Mathematik/Informa-
tik der Universität Osnabrück 
(Beschluss des Präsidiums in der 29. Sitzung am 1. Juli 2004) 

134 

Ordnung über den Nachweis einer besonderen Befähigung zum Studium 
künstlerischer Studiengänge im Lehramtsbereich sowie im Zwei-Fächer-
Bachelor an der Universität Osnabrück 
(Erlass des Nds. MWK vom 07.06.2004 – 21.3 – 730 15 – 10 -) 

140 

Abkommen über die Zusammenarbeit und den Austausch von Studieren-
den zwischen der Sichuan International Studies University und der Univer-
sität Osnabrück 

145 

Student Exchange Agreement between Yeditepe University and University 
of Osnabrück 

147 

Memorandum of Unterstanding between University of Osnabrück and 
Yeditepe University 

150 

  

  

 

 

 

 

 

  
  
 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Impressum 
Herausgeber: 
Der Präsident der Universität Osnabrück 

Redaktion: 
Dezernat 4 • Tel. (0541) 969-4692 
Neuer Graben / Schloß • 49069 Osnabrück 

 

 



Amtliches Mitteilungsblatt der Universität Osnabrück, Nr. 05/2004 133

 

 

UNIVERSITÄT OSNABRÜCK Osnabrück, 10. August 2004 
Dezernat 4 
Claudia Wielage 
 
 
 
Auszug aus dem Protokoll der 29. Sitzung des Präsidiums der Universität Osnabrück 
vom 1. Juli 2004 
- genehmigt durch das Präsidium auf seiner 30. Sitzung am 22.07.2004 - 
 
 

 

 

 

TOP 5 Errichtung eines Instituts für Mathematik im Fachbereich Mathematik/Informatik der 
Universität Osnabrück 

Das Präsidium beschließt vorbehaltlich des Votums des Personalrats* nach § 64 I Nds. 
PersVG die Errichtung des Instituts für Mathematik als wissenschaftliche Einrichtung des 
Fachbereichs Mathematik/Informatik nach § 21 III der Grundordnung der Universität Osna-
brück (AMBl. Nr. 10/2003 vom 30.09.2003).  

P B   29 / 2 

Abstimmungsergebnis:   1 : 0 : 0. 

Umsetzung des Beschlusses durch: Dezernat 7 

 

 

 

 

 

* Zustimmung des Personalrats vom 20.07.2004 
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ORDNUNG 
 

des Instituts für Mathematik 

am Fachbereich Mathematik/Informatik 

der Universität Osnabrück 

 

 
 
 
 
 
 

Beschluss des Fachbereichsrats des Fachbereichs Mathematik/Informatik vom 16.07.2003 
Beschluss des Präsidiums in der 29. Sitzung am 01.07.2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Amtliches Mitteilungsblatt der Universität Osnabrück, Nr. 05/2004 135

 

 

I N H A L T : 

 
§ 1 Aufgaben und Arbeitsgebiete.......................................................................................... 136 
§ 2 Ausstattung ..................................................................................................................... 136 
§ 3 Organe des Instituts ........................................................................................................ 136 
§ 4 Mitglieder des Vorstands, Wahl, Amtszeit ...................................................................... 136 
§ 5 Aufgaben des Vorstands; Sitzungen............................................................................... 137 
§ 6 Wahl, Amtszeit, Stellvertretung der geschäftsführenden Leitung ................................... 137 
§ 7 Aufgaben der geschäftsführenden Leitung ..................................................................... 137 
§ 8 Versammlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter........................................................ 138 
§ 9 Anwendbarkeit anderer Bestimmungen.......................................................................... 138 
§ 10 In-Kraft-Treten ................................................................................................................. 138 
 

 

Anlage: Ausstattung des Instituts für Mathematik ................................................................ 139 
 



Amtliches Mitteilungsblatt der Universität Osnabrück, Nr. 05/2004 136

  

§ 1 Aufgaben und Arbeitsgebiete 
(1) Das Institut für Mathematik ist gemäß § 21 Absatz 3 der Grundordnung der Universität Osnabrück 

i.d.F.d.Bek.v. 30.09.2003 eine wissenschaftliche Einrichtung des Fachbereichs Mathematik/Informatik 
gemäß § 111 NHG i.d.F.d.Bek.v. 24.03.1998 (a.F.). 

(2) Das Institut vertritt das Fachgebiet Mathematik in Forschung, Lehre und Weiterbildung. 

(3) Im Institut sind zum Zeitpunkt der Institutsgründung folgende Arbeitsgebiete vertreten: 

• Algebra und Algebraische Geometrie, 

• Topologie, 

• Stochastik, 

• Funktionalanalysis, 

• Mathematische Modelle, 

• Operations Research, 

• Wissenschaftliche Information. 

§ 2 Ausstattung 
(1) Die in der Anlage  spezifizierte Ausstattung des Instituts mit 

• Planstellen und anderen Stellen, 

• Ausgabemitteln für Personal, 

• Sachmitteln sowie 

• Einrichtungen und Ausstattungsgegenständen  

 ergibt sich aus dem Errichtungsbeschluss des Präsidiums vom 01.07.2004. 

(2) Auf Vorschlag des Fachbereichsrates beschließt das Präsidium über die Fortschreibung der Ausstattung des 
Instituts. 

§ 3 Organe des Instituts 
Organe des Instituts sind der Vorstand und die oder der Vorsitzende des Vorstands als geschäftsführende Leitung 
(Direktorin oder Direktor) (§ 21 Absatz 3 der Grundordnung i.V.m. §§ 82 Absatz 4, 111 Absatz 3 NHG a.F.)  

§ 4 Mitglieder des Vorstands, Wahl, Amtszeit 
(1) Dem Vorstand gehören an 

a) drei Mitglieder der Hochschullehrergruppe,  

b) ein Mitglied der Mitarbeitergruppe, 

c) ein Mitglied des technischen und Verwaltungsdienstes und 

d) ein Mitglied der Studierendengruppe. 

(2) Die Mitglieder zu a) bis c) werden jeweils von den am Institut tätigen Mitgliedern der Gruppen aus ihrer 
Mitte gewählt. Das Mitglied zu d) wird durch die studentischen Mitglieder des Fachbereichsrates gewählt. 
Wählbar sind vorrangig Studierende, die unmittelbar mit der Arbeit des Instituts verbunden sind. Die Wahl 
erfolgt als Personenwahl (Mehrheitswahl). Wiederwahl ist zulässig. 
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(3) Die Amtszeit beträgt zwei Jahre, des studentischen Mitglieds ein Jahr. Sie beginnt jeweils zum 01. April. Die 
erste Amtszeit beginnt nach der konstituierenden Sitzung des Vorstandes und endet unbeschadet der vorheri-
gen Regelung am 31.03.2006. 

(4) Für die Mitglieder nach Absatz 1 soll eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter gewählt werden. Absätze 2 
und 3 gelten entsprechend. Die Vertretung beschränkt sich auf den Fall der Abwesenheit. 

§ 5 Aufgaben des Vorstands; Sitzungen  
(1) Der Vorstand leitet das Institut. 

(2) Der Vorstand entscheidet über die Verwendung und Verwaltung der dem Institut entsprechend der Anlage zu 
dieser Ordnung zugeordneten oder zugewiesenen Ausstattung. 

(3) Der Vorstand beschließt über Vorschläge zur Einstellung und Entlassung der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter und leitet die Vorschläge dem Präsidium zu. 

(4) Der Vorstand trägt für die Beachtung der Bestimmungen über Arbeitssicherheit und Umweltschutz Sorge, 
soweit nicht die Zuständigkeit einer anderen Stelle begründet wird. 

(5) Der Vorstand tritt mindestens zweimal im Semester zusammen. 

(6) Die weiteren dem Institut zugeordneten Angehörigen der Hochschullehrergruppe sowie die Angehörigen der 
anderen Statusgruppen nehmen an den Sitzungen des Vorstandes beratend teil.  

§ 6 Wahl, Amtszeit, Stellvertretung der geschäftsführenden Leitung 
(1) Die geschäftsführende Leitung (Direktorin oder Direktor) wird aus der Mitte der Mitglieder nach § 4 Absatz 

1 Buchstabe a) vom Vorstand gewählt.  

(2) Eine Wiederwahl in unmittelbarer Folge bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen 
Stimmen. 

(3) Die Vertretung der geschäftsführenden Leitung obliegt den übrigen Mitgliedern des Vorstands nach § 4 
Absatz 1 Buchstabe a) in der Reihenfolge des Dienstalters. 

§ 7 Aufgaben der geschäftsführenden Leitung 
(1) Die geschäftsführende Leitung ( Direktorin oder Direktor) bereitet als Vorsitzende oder Vorsitzender des 

Vorstands dessen Beschlüsse vor und führt sie aus.  

(2) Die geschäftsführende Leitung vertritt das Institut und führt die laufenden Geschäfte in eigener Zuständig-
keit. Sie wirkt darauf hin, dass die dem Institut zugeordneten Mitglieder der Hochschullehrergruppe sowie 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Aufgaben erfüllen. Die geschäftsführende Leitung ist Vorgesetzte 
oder Vorgesetzter der dem Institut zugeordneten Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter. Die Zuordnung der wis-
senschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Fachvorgesetzten oder zum Fachvorgesetzten bleibt 
davon unberührt. Die geschäftsführende Leitung entscheidet nach Maßgabe des Ausstattungsplanes (§ 2 die-
ser Ordnung und Errichtungsbeschluss des Präsidiums) über den Einsatz der Mitarbeiterinnen oder Mitarbei-
ter. Die Wahrnehmung von Selbstverwaltungsaufgaben bleibt unberührt. 

(3) Die Direktorin oder der Direktor unterrichtet das Dekanat und die Versammlung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mindestens einmal im Jahr über die Entwicklung des Instituts, insbesondere über die Verwen-
dung der Mittel. 
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§ 8 Versammlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
(1) Die dem Institut zugeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen unter dem Vorsitz der 

geschäftsführenden Leitung zur Beratung des Arbeitsplanes des Instituts und der Art und Weise seiner 
Durchführung mindestens einmal im Semester zusammen. 

(2) Die Versammlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann zu Angelegenheiten des Instituts, insbesondere 
zur Durchführung des Arbeitsplans, Empfehlungen aussprechen, die der Vorstand zu beraten hat und nur 
begründet ablehnen darf.  

(3) Darüber hinaus hat der Vorstand auf Antrag von mindestens einem Drittel der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter die Versammlung einzuberufen, wenn wichtige Fragen im Zusammenhang mit dem Arbeitsplan und 
seiner Durchführung anstehen. 

§ 9 Anwendbarkeit anderer Bestimmungen 
Die Regelungen der Allgemeinen Geschäftsordnung der Universität Osnabrück in der jeweils geltenden Fassung 
finden, soweit diese Ordnung nichts anderes bestimmt, entsprechende Anwendung, mit der Maßgabe, dass im Falle 
von Stimmengleichheit die Stimme der geschäftsführenden Leitung bei Beschlüssen des Vorstands den Ausschlag 
gibt (§ 21 der Grundordnung i.V.m. § 111 Absatz 6 Satz 4 NHG a.F.)  

§ 10 In-Kraft-Treten 
Die Ordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Universität Osnabrück in 
Kraft. 
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Anlage: Ausstattung des Instituts für Mathematik 
 
 
Haushaltsrechtlich werden dem Institut folgende Stellen zugeordnet: 
 

1 C4  Professur "Angewandte Mathematik / Operations Research" 
1 C4 Professur "Mathematik / Funktionalanalysis" 
1 C4 Professur "Mathematik / Topologie" 
1 C4/k.w. Professur "Mathematik / Algebra" 
   
1 C3 Professur "Angewandte Mathematik / Statistik" 
1 C3 Professur "Angewandte Mathematik / Biomathematik" 
1 C3 Professur "Mathematik / Funktionalanalysis" 
1 C3/W1 Professur "Mathematik / Algebra" (besetzt Juniorprofessur) 
1 C3 Professur "Mathematik / Algebraische Geometrie" 
   
1 C2/HD Hochschuldozent "Angewandte Mathematik" 
1 C2/HD Hochschuldozent "Mathematik / Wissenschaftliche Information" 
   
1 AOR/k.w. Akad. Oberrat "Mathematik" 
   
1 BAT IIa/D  
2 C1/NWF  
   
2,5 BAT IIa/D/NWF  
   
1 BAT VIb Datenverarbeitung 
 
Laufende Haushaltsmittel werden zunächst weiterhin über den Fachbereich Mathematik/Infor-
matik dem Institut zugewiesen. 
 

Die Unterbringung des Institutes erfolgt in den für die Lehreinheit Mathematik vorgesehenen 
Räumen im AVZ.  
 

Das vom Fachbereich Mathematik/Informatik für die Lehreinheit Mathematik (ohne IKM) 
beschaffte Inventar wird vom Institut für Mathematik übernommen. 
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ORDNUNG 
 

über den Nachweis einer besonderen Befähigung 

zum Studium künstlerischer Studiengänge im Lehramtsbereich sowie 

im Zwei-Fächer-Bachelor an der Universität Osnabrück 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachung der Universität Osnabrück gem. § 80 Abs. 6 Niedersächsisches Hochschulgesetz 
nach Genehmigung des Nds. MWK vom 20.02.2002 - 11 - 73015- - 

AMBl. der Universität Osnabrück Nr. 05/2002 vom 22.03.2002, S. 20 
 

Änderung befürwortet per Ersatzvornahme des Vorsitzenden der ZSK 
Änderung beschlossen in der 90. Sitzung des Senats am 19.05.2004 

genehmigt mit Erlass des Nds. MWK vom 07.06.2004 – 21.3 – 730 15 – 10 - 
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§ 1 Allgemeines 
(1) Die Immatrikulation für die Lehramtsstudiengänge Kunst und Musik sowie für die  Bachelor-Studiengänge 

Kunst / Kunstpädagogik und Musik / Musikwissenschaft an der Universität Osnabrück setzt den Nachweis 
einer besonderen künstlerischen Befähigung voraus. 

(2) Die besondere künstlerische Befähigung ist durch eine Prüfung nachzuweisen. 

(3) Für die Durchführung bilden die zuständigen Fachbereiche für die Fächer Kunst / Kunstpädagogik und 
Musik / Musikwissenschaft jeweils einen Prüfungsausschuss. Er setzt sich aus drei hauptamtlichen oder 
hauptberuflichen Lehrenden der entsprechenden Lehramts- bzw. Bachelor-Teilstudiengänge zusammen. In 
Ausnahmefällen können auch Mitglieder anderer Fachbereiche oder anderer wissenschaftlicher oder künstle-
risch-wissenschaftlicher Hochschulen Mitglieder des Prüfungsausschusses werden. 

 Nebenamtliche Lehrpersonen können ebenfalls in Ausnahmefällen Mitglieder des Prüfungsausschusses 
werden, wenn sie mindestens ein Jahr an der Universität Osnabrück tätig waren. 

 Mindestens ein Mitglied muss zur selbständigen Lehre berechtigt sein. Die Fachbereiche können mehrere 
Prüfungsausschüsse für eines der Fächer bilden, sofern die Anzahl der Prüfungen dieses erfordert. 

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses werden von den zuständigen Fachbereichsräten für die Dauer von 
zwei Jahren gewählt; Wiederwahl ist zulässig. 

(5) Im Übrigen finden die Regelungen der Allgemeinen Geschäftsordnung der Universität Osnabrück, des NHG 
und der Grundordnung in der jeweils geltenden Fassung Anwendung, soweit die Ordnung nichts anderes 
bestimmt. 

§ 2 Antrag auf Zulassung 
(1) Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung der besonderen künstlerischen Befähigung ist schriftlich an die 

Universität Osnabrück zu richten. Er ist mit der Angabe des künstlerischen Teilstudiengangs zu versehen, für 
den das Prüfungsverfahren gewünscht wird. 

(2) Eine Einschreibung ist nur für das Wintersemester vorgesehen. Die Anträge müssen jeweils bis zum 1. Mai 
(Lehramtsteilstudiengang Musik bzw. Bachelor-Teilstudiengang Musik / Musikwissenschaft) bzw. bis zum 
1. Juni (Lehramtsteilstudiengang Kunst bzw. Bachelor-Teilstudiengang Kunst / Kunstpädagogik) bei der 
Hochschule eingegangen sein. Später eingegangene Anträge werden nicht mehr berücksichtigt (Ausschluss-
frist). 

(3) Dem Antrag auf Zulassung sind ein tabellarischer Lebenslauf, aus dem der künstlerische Werdegang hervor-
geht, ein Lichtbild sowie etwaige Nachweise über bereits erbrachte Prüfungs- und Studienleistungen beizu-
fügen. Für die Teilstudiengänge Musik sowie Musik / Musikwissenschaft ist für das Feststellungsverfahren 
ferner anzugeben, welches Instrument gemäß § 4 Absatz 1 Ziffer 2b bzw. ob statt Instrumentalspiel Gesang 
gewählt wird. 

(4) Für die Teilstudiengänge Kunst sowie Kunst / Kunstpädagogik sind dem Antrag zusätzlich beizufügen: 

1. 20 selbstgefertigte künstlerische Arbeiten (in Ausnahmefällen – z.B. bei schwer transportablen Arbeiten – 
als fotografische Reproduktionen); 

2. ein vollständiges Verzeichnis mit genauer Bezeichnung und Erläuterung der eingereichten Arbeiten; 
3. eine Erklärung, dass die Arbeiten von der Bewerberin oder dem Bewerber selbst angefertigt wurden. 

 Ist es der Bewerberin oder dem Bewerber nicht möglich, 20 künstlerische Arbeiten vorzulegen, kann der 
zuständige Prüfungsausschuss auf begründeten Antrag Ausnahmeregelungen treffen. 
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§ 3 Zulassung 
(1) Über den Antrag auf Zulassung zur Prüfung der besonderen künstlerischen Befähigung entscheidet der Prü-

fungsausschuss. Er kann einem seiner Mitglieder diese Befugnis übertragen. 

(2) Für die Teilstudiengänge Kunst sowie Kunst / Kunstpädagogik werden nur die Bewerberinnen und Bewerber 
zum weiteren Prüfungsverfahren zugelassen, deren künstlerische Befähigung aufgrund der eingereichten 
Arbeiten positiv bewertet wurde. 

(3) Über die Zulassung bzw. Nicht-Zulassung zur Feststellung der besonderen künstlerischen Befähigung erhält 
die Bewerberin oder der Bewerber vom Prüfungsausschuss einen Bescheid, der die Teilnahme für das wei-
tere Prüfungsverfahren enthält. Ablehnende Entscheidungen sind zu begründen und mit einer Rechtsbehelfs-
belehrung zu versehen. 

§ 4 Prüfung 
(1) Die Prüfung erstreckt sich auf folgende künstlerische Aufgabenstellungen in dem von der Bewerberin oder 

dem Bewerber gewählten künstlerisch-wissenschaftlichen Fach: 

1. Fach Kunst / Kunstpädagogik: 
 Erarbeitung und ggf. Erläuterung einer praktisch-bildnerischen Aufgabe, für die verschiedene Themen zur 

Wahl gestellt werden. Die Bearbeitungszeit beträgt acht Stunden. Während der Prüfung kann der Bewer-
berin oder dem Bewerber Gelegenheit gegeben werden, zu ihrer oder seiner Arbeit in einem Fachge-
spräch Stellung zu nehmen. Eine Bewertung des Fachgesprächs findet nicht statt. 

2. Fach Musik / Musikwissenschaft: 
a) Klausur: Gehörbildung und elementare Musiktheorie (Zeit: 45 Minuten) 
b) Instrumentalspiel oder Gesang nach eigener Wahl (Zeit: 15 Minuten) 
c) Mündliche Prüfung (Zeit: 15 Minuten) 

(2) Die Prüfung findet vor mindestens drei Mitgliedern des Prüfungsausschusses statt. 

(3) Über den Verlauf der künstlerischen Prüfung wird eine Niederschrift angefertigt. 

(4) Macht eine Bewerberin oder ein Bewerber durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie oder er wegen 
länger andauernder oder ständiger Behinderung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise 
in der vorgeschriebenen Form abzulegen, ist ihr oder ihm durch den Prüfungsausschuss zu ermöglichen, die 
Prüfungsleistungen innerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit oder durch gleichwertige Prüfungsleistun-
gen in einer anderen Form zu erbringen. 

§ 5 Öffentlichkeit bei mündlichen Prüfungen 
Studierende, die sich demnächst der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, 
die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörerinnen oder Zuhörer bei mündlichen Prüfun-
gen und mündlich abzulegenden Teilen von Prüfungsleistungen zuzulassen. Dies erstreckt sich nicht auf die Bera-
tung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an die Bewerberinnen und Bewerber. Auf Antrag einer Bewerberin 
oder eines Bewerbers sind die Zuhörerinnen und Zuhörer nach Satz 1 auszuschließen. 

§ 6 Nachweis 
(1) Der Prüfungsausschuss entscheidet, ob eine besondere künstlerische Befähigung nachgewiesen ist. Die Prü-

fung ist bestanden, wenn die Mehrheit der Mitglieder des Prüfungsausschusses die Prüfungsteile mit 
„bestanden“ bewertet. 

(2) Über den Nachweis der besonderen künstlerischen Befähigung wird ein Bescheid erstellt, der mit dem Datum 
der Prüfung und der Angabe des gewählten künstlerischen-wissenschaftlichen Fachs versehen ist. 
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(3) Der Nachweis der besonderen künstlerischen Befähigung gilt in der Regel auch für die Immatrikulationster-
mine des folgenden Jahres. Über eine längere Gültigkeit entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(4) Die eingereichten und in der künstlerischen Prüfung angefertigten Arbeiten werden – soweit transportabel – 
spätestens nach Ablauf eines Monats nach Zugang des Bescheids gemäß § 3 Absatz 3 und § 6 Absatz 2 wie-
der ausgehändigt. 

§ 7 Anerkennung vergleichbarer Leistungen 
An anderen Hochschulen für vergleichbare Studiengänge oder auf andere Art erbrachte Prüfungsleistungen können 
ganz oder teilweise anerkannt werden. Entsprechendes gilt für Konservatorien und vergleichbare Ausbildungsstät-
ten. Über die Anerkennung entscheidet der Prüfungsausschuss. § 6 Absatz 2 gilt entsprechend. 

§ 8 Einsicht in die Prüfungsakten 
Die Bewerberin oder der Bewerber hat das Recht, innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe der Entscheidung gemäß 
§ 3 Absatz 3 und § 6 Absatz  2 ihre oder seine Prüfungsakte einzusehen. 

§ 9 In-Kraft-Treten 
Diese Ordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch das Nds. MWK am Tag nach ihrer Veröffentlichung  im Amtli-
chen Mitteilungsblatt der Universität Osnabrück in Kraft. 
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